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A. Ausgangslage und Forschungsstand  

1. Ausgangslage 

Aufgrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Situation1, sind Preissteigerungen prä-

senter denn je. Während die Ursachen der Preissteigerungen vielfältig sind, ist ihnen gemein, 

dass sie bei zahlreichen bestehenden Verträgen zu einer massiven Störung des ursprünglichen 

Äquivalenzverhältnisses führen und sohin die ursprünglich geschlossenen Verträge mitunter 

unrentabel werden lassen. Verstärkt wird dieser Effekt durch Lieferverzögerungen und -ausfäl-

len aufgrund von Material- und Lieferengpässen. Hierdurch schlagen sich Preissteigerungen 

vermehrt auf jede Art von Schuldverhältnis durch, deren Erfüllung sich (unverhofft) um meh-

rere Monate verzögert.2  

Marktteilnehmer standen und stehen daher vor der Herausforderung, Steigerungen ihrer Pro-

duktions- und Einkaufskosten an ihre Vertragspartner weiterzugeben. Auch wenn sich in 

einigen Brachen die Verfügbarkeit von Rohstoffen und Lieferkapazitäten wieder normalisiert, 

bleiben die rechtlichen Fragen in Zusammenhang mit der Zulässigkeit verschiedener Preisän-

derungsmechanismen bestehen und ist davon auszugehen, dass diese auch in Zukunft die 

Gerichte beschäftigen werden. 

Grundsätzlich stehen verschiedene Mechanismen zur Verfügung, um bereits zum Zeitpunkt des 

Vertragsabschlusses eine einseitige nachträgliche Anpassung des ursprünglich vereinbarten 

Entgelts zu ermöglichen. 

Zu unterscheiden sind ua Preisgleitklauseln und Preisanpassungsklauseln sowie Preisvorbe-

halte. Preisgleitklauseln koppeln die Änderung des Entgelts an eine veränderliche Bezugsgröße, 

wobei das Verhältnis zwischen dem Ausmaß der Änderung der Bezugsgröße und der Änderung 

des Entgelts fix ist; sie kommen regelmäßig in Form von Indexklauseln vor. Davon zu unter-

scheiden sind Preisanpassungsklauseln, welche, anders als Preisgleitklauseln, keine 

Änderungsautomatik vorsehen und dem Anpassungsberechtigten ein Gestaltungsrecht einräu-

men. Beiden Formen von Preisänderungsklauseln ist gemein, dass sie ex contractu eine 

Änderung des ursprünglich vereinbarten Entgelts ermöglichen.3 Eine weitere Möglichkeit sind 

Preisvorbehalte. Hier vereinbaren die Parteien zunächst noch keinen bindenden Preis, sondern 

dieser soll erst zu einem späteren Zeitpunkt von einer Vertragspartei (oder einem Dritten) be-

stimmt werden. Ein weiterer Unterfall ist die Vereinbarung sogenannter Tagespreisklauseln. 

 

1  Insbesondere aufgrund der nach wie vor spürbaren Auswirkungen der Covid-Pandemie und den wirtschaftli-

chen und politischen Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine im Februar 2022. 

2  Beispielhaft wird der Kauf eines Neuwagens angeführt; Hersteller und Importeure melden teilweise Lieferver-

zögerungen von bis zu einem Jahr.  

3  Fenyves/Rubin, Vereinbarung von Preisänderungen bei Dauerschuldverhältnissen und KSchG, ÖBA 2004, 

347. 
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Diese kann derart ausgestaltet sein, dass sich die Parteien zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-

ses auf einen Richtpreis einigen und vereinbaren, dass der im Zeitpunkt der Lieferung gültige 

Tagespreis gilt (womit meist ein kundenüblicher Listenpreis des betreffenden Unternehmers 

gemeint ist). Grundsätzlich ist eine Tagespreisklausel aber auch ohne Vereinbarung eines Ba-

siswerts möglich.4 

Eine explizite Regelung für die nachträgliche Preisbestimmung durch eine Vertragspartei oder 

hinsichtlich der Möglichkeiten (und Schranken) einer nachträglichen Preisänderung durch Ver-

einbarung einer Preisänderungsklausel sucht man im ABGB vergebens. § 1056 ABGB ordnet 

(nur) in Bezug auf Kaufverträge an, dass die Vertragsparteien die Festsetzung des Preises auch 

einer dritten bestimmten Person überlassen können.  

§ 1056 ABGB: Käufer und Verkäufer können die Festsetzung des Preises auch einer 

dritten bestimmten Person überlassen. Wird von dieser in dem bedungenen Zeitraume 

nichts festgesetzt; oder will im Falle, daß kein Zeitraum bedungen worden ist, ein Theil 

vor der Bestimmung des Preises zurücktreten; so wird der Kaufvertrag als nicht ge-

schlossen angesehen. 

2. Forschungsstand 

Entgegen dem Wortlaut des § 1056 ABGB, geht die hA heute davon aus, dass nicht nur einem 

Dritten, sondern auch einer Vertragspartei ein Gestaltungsrecht auf eine nachträgliche Preisbe-

stimmung eingeräumt werden kann, und zwar nicht nur bei Kaufverträgen, sondern bei 

sämtlichen synallagmatischen Rechtsgeschäften.5 Die Rsp bedient sich des Stehsatzes: „[A]uch 

beim Unternehmergeschäft ist es als Ausfluss der Privatautonomie iSd § 1056 ABGB zulässig, 

einer Vertragspartei ein Gestaltungsrecht auf eine (auch nachträgliche) Leistungs- bzw Preis-

bestimmung einzuräumen.“6 Die hL leitet die Zulässigkeit einer nachträglichen 

Preisbestimmung aus dem Grundsatz der Privatautonomie ab.7  

 
4  Fenyves/Rubin, ÖBA 2004, 347; Faber, Zulässigkeit formularmäßiger Preisanpassungsklauseln in Kauf- und 

Werklieferungsverträgen im Spiegel aktueller Judikatur, ZAK 2007, 267. 

5  RIS-Justiz RS0020079; Spitzer/Told/Polzer in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 (2021) 

§ 1056 ABGB Rz 18 f; Aicher in Rummel/Lukas (Hrsg), ABGB4 (2017) § 1056 Rz 7; jeweils unter Erwähnung 

früherer einzelner ablehnender Stimmen; Verschraegen in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.07 (2020) § 1056 

Rz 11. 

6  Siehe etwa OGH 8 Ob 31/12k; 7 Ob 8/17b. 

7  Vgl Aicher in Rummel/Lukas4 (2017) § 1056 Rz 7 (unter Verweis auf Mayer-Maly in Klang Kommentar zum 

Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch IV/22 §§ 1045–1089, 258 und Mayer-Maly in FS Melichar, Schäffer 

(Hrsg) Im Dienst an Staat und Recht, Das Ermessen im Privatrecht 445). 
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Basierend auf diesen Überlegungen wird angenommen, dass es auch zulässig sein muss, einer 

Partei die Möglichkeit der nachträglichen Preisänderung durch Vereinbarung einer Preisände-

rungsklausel einzuräumen.8 

Die Bestimmtheit des Preises iSd § 1054 ABGB ist (neben der Bestimmtheit des Kaufgegen-

standes) eine Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit eines Kaufvertrages. Wobei 

ausreichend ist, wenn der Kaufpreis (und der Kaufgegenstand) objektiv bestimmbar sind.9 In 

der Regel wird der Preis von den Vertragsparteien zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 

selbst festgelegt.  

Wird bei einem (auch nur einseitig) unternehmensbezogenen Geschäft zwischen den Parteien 

weder ein Entgelt bestimmt noch Unentgeltlichkeit vereinbart, ist gem § 354 Abs 1 UGB ein 

angemessenes Entgelt geschuldet. Da Preis und Entgelt die essentialia negotii eines Vertrages 

bilden, wäre ein Vertrag ohne Entgeltabrede nicht hinreichend bestimmt. Die vertragsergän-

zende Funktion des § 354 UGB gelangt allerdings nur dann zur Anwendung, wenn die Parteien 

überhaupt gebunden sein wollten, dh ein Bindungswille der Parteien unzweifelhaft vorliegt.10 

Das Verhältnis zwischen § 354 UGB und § 1056 ABGB ist in der Literatur strittig. Die Rsp 

geht davon aus, dass § 354 Abs 1 UGB die Anwendung des § 1056 ABGB zwischen Unterneh-

mern nicht verdrängt oder einschränkt.11 

Im Detail sind zahlreiche Fragen hinsichtlich der konkreten Möglichkeiten und Schranken bei 

der Ausgestaltung von Preisänderungsklauseln und Preisvorbehaltsklauseln offen oder strittig. 

Zur Zulässigkeit von Preisänderungsklauseln im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern (welche 

anhand des § 6 Abs 1 Z 5 KSchG und § 6 Abs 2 Z 4 KSchG zu messen sind), gibt es zahlreiche 

Abhandlungen sowie umfangreiche höchstgerichtliche Rechtsprechung.12  

Abhandlungen dazu, welche Maßstäbe für Preisänderungsklauseln im Geschäftsverkehr zwi-

schen Unternehmern gelten und zu den dogmatischen Grundlagen, welche ein solches 

Preisänderungsrechtes rechtfertigen, sind hingegen kaum vorhanden. 

Potschka hat in seiner Dissertation „Leistungsbestimmung durch Dritte oder durch eine Ver-

tragspartei“ eine Aufarbeitung der dogmatischen Grundlagen der Leistungsbestimmung durch 

 
8  So auch die Rsp; vgl zB OGH 10 Ob 125/05p; Fenyves/Rubin, ÖBA 2004, 374 (348) und Fenyves, Der Einfluß 

geänderter Verhältnisse auf Langzeitverträge, Gutachten für den Dreizehnten Österreichischen Juristentag 

1997 (1997) 110. 

9  Vgl. § 1054 ABGB; RIS-Justiz RS0019952. 

10  Dullinger in Artmann, Unternehmensgesetzbuch: Kommentar - Band 1 UGB3 (2019) § 354 UGB Rz 3. 

11  Haben die Parteien wirksam vereinbart, dass der Käufer den Preis bestimmen soll, ist § 354 UGB nicht an-

wendbar, da die Parteien damit ein (zu bestimmendes) Entgelt vereinbart haben; vgl OGH 7 Ob 8/17b. 

12  Unzulässige Klauseln in Verbraucherverträgen wurden in den vergangenen Jahren vermehrt durch Verbands-

klagen aufgegriffen. Da die Auslegung von Klauseln im Verbandsverfahren im kundenfeindlichsten Sinn zu 

erfolgen hat und überdies das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion gilt hat sich in Bezug auf Preisände-

rungsklauseln im Verbrauchergeschäft eine zunehmend strenger werdende Linie entwickelt (RIS-

Justiz RS0038205; weitreichend zuletzt  EuGH 8. 12. 2022, C-625-21,  Gupfinger). 

https://360.lexisnexis.at/d/L-10001702-P354?origin=lk
https://360.lexisnexis.at/searchlink/rs0019952?dataparam=(docid_stable=%22d_OGH_1959_JJR_19590527_OGH0002_0010OB0_2295f3c7f0,d_OGH_2022_JJR_19590527_OGH0002_0010OB0_ab82b9894a)%22&displaytext=%22RS0019952%22&origin=sl
https://360.lexisnexis.at/d/u_zivil_OGH_2017_JJT_20170705_OGH0002_0_96865c4ad7?origin=lk
https://360.lexisnexis.at/searchlink/rs0038205?dataparam=(docid_stable=%22d_OGH_1987_JJR_19870113_OGH0002_0020OB0_3cde517427,d_OGH_2021_JJR_19870113_OGH0002_0020OB0_c169944c25,d_OGH_2022_JJR_19870113_OGH0002_0020OB0_0f42a1be6b,d_OGH_2023_JJR_19870113_OGH0002_0020OB0_dcc57e15be)%22&displaytext=%22RS0038205%22&origin=sl
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Dritte (meist Sachverständige) sowie durch eine Vertragspartei im Allgemeinen vorgenom-

men.13 Der Autor nimmt ua eine historische Interpretation der §§ 1054 ff ABGB vor und prüft 

diese Bestimmungen auf deren Analogietauglichkeit in Hinblick auf eine Leistungsbestimmung 

durch Dritte sowie durch den Vertragspartner. Eine nähere Auseinandersetzung mit Preisände-

rungsklauseln im Unternehmergeschäft, auch vor dem Hintergrund diverser sondergesetzlicher 

Regelungen und unter Berücksichtigung kartell- und wettbewerbsrechtlicher Schranken erfolgt 

darin aber nicht.  

3. Zu den inhaltlichen Schranken von Preisänderungsklauseln (sowie zum Ent-

scheidungsmaßstab und der Verbindlichkeitsgrenze)  

Während § 6 Abs 1 Z 5 KSchG strenge Anforderungen an Preisänderungsklauseln in Verbrau-

cherverträgen statuiert,14 gibt es für beidseitig unternehmensbezogene Geschäfte keine 

vergleichbare Regelung. Selbstverständlich gibt es zahlreiche sondergesetzliche Bestimmun-

gen, welche konkrete Regeln für einseitige Entgeltänderungen innerhalb ihres 

Anwendungsbereiches statuieren.15 Die Zulässigkeit von Preisänderungsklauseln und Preisvor-

behalten einer Partei im Unternehmergeschäft wird weitläufig aus § 1056 ABGB abgeleitet, 

obgleich der Wortlaut der Bestimmung dies nicht hergibt.  

Aus § 1056 ABGB sind auch keine inhaltlichen Schranken zu entnehmen, innerhalb derer eine 

nachträgliche Preisänderung oder -bestimmung durch eine Partei zulässig ist. § 1060 ABGB 

statuiert, dass beide Vertragsparteien einen Kaufvertrag wegen Verkürzung über die Hälfte 

(§§ 934 und 935 ABGB) anfechten können, und zwar auch dann, wenn die Bestimmung des 

Kaufpreises einem Dritten überlassen worden ist. Zusätzlich zur Verkürzung über die Hälfte 

haben Rsp und Lehre das Korrektiv der „offenbaren Unbilligkeit“ eingeführt. 

In der Rsp wird hierzu ausgeführt, dass die Preisbestimmung jedenfalls nicht der Willkür des 

Gestaltungsberechtigten überlassen werden darf.16 Die Preisbestimmung darf nicht offenbar 

unbillig sein oder das Maß dessen überschreiten, womit der Käufer überhaupt nicht hätte 

 
13  Potschka, Leistungsbestimmung durch Dritte oder durch eine Vertragspartei (2020). 

14  Nach § 6 Abs 1 Z 5 KSchG hat eine Preisänderungsklausel insb nachstehende vier Voraussetzungen zu erfül-

len: Sie muss zweiseitig (in beide Richtungen) ausgestaltet sein. Die für die Erhöhung maßgeblichen Umstände 

sind im Vertrag vollständig und konkret zu umschreiben und die maßgeblichen Umstände müssen sachlich 

gerechtfertigt und vom Willen des Unternehmers unabhängig sein (vgl Donath in Schwimann/Neumayr (Hrsg), 

ABGB-Takom5 (2020) § 6 KSchG Rz 7). Die genannten Kriterien sind eng miteinander verknüpft: Die Fest-

legung der maßgeblichen Preisänderungsfaktoren ist erforderlich, um das Symmetrieerfordernis zu wahren; 

das Erfordernis der sachlichen Rechtfertigung ist eng mit dem Erfordernis der Unabhängigkeit vom Willen des 

Unternehmers verwoben (vgl etwa Graf, Welche Preisänderungsklauseln sind in Verbraucherverträgen wirk-

sam? wbl 2005, 197). 

15  So etwa § 8 PRG, § 178f VersVG, § 14b KHVG, § 4 Abs 3 BTVG, § 80 Abs 2a ElWOG. 

16  OGH 6 Ob 234/06i. 



6 

 

rechnen können.17 Nach der Lehre und Rsp ist das Gestaltungsrecht vom Gestaltungsberechtig-

ten aber grundsätzlich nach billigem Ermessen auszuüben.18  

In der Rsp wurde wiederholt ausgesprochen, dass eine richterliche Kontrolle erst dann greifen 

soll, wenn Sittenwidrigkeit oder offenbare Unbilligkeit vorliegt oder wenn die Preisbestim-

mung, die durch den Vertrag selbst gesetzten Grenzen überschreitet.19 Offenbare Unbilligkeit 

liegt nach dem OGH dann vor, wenn die Maßstäbe von Treu und Glauben in gröbster Weise 

verletzt werden und die Unrichtigkeit der Preisbestimmung einem sachkundigen und unbefan-

genen Beobachter sofort erkennbar ist.20 

Ob den Vertragsparteien bei der Vereinbarung und Ausgestaltung von Preisänderungsklauseln 

im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern tatsächlich ein derart weitgehender Handlungs-

spielraum zukommt, welcher nur durch die Schranke „offenbarer Unbilligkeit“ begrenzt wird, 

ist fraglich, und wird in der Lehre zunehmend kritisiert.21  

B. Vorläufige Forschungsfragen 

Im Zuge des Dissertationsvorhabens soll der Frage nachgegangen werden, welche Anforderun-

gen und inhaltlichen Schranken an Preisänderungsklauseln (bzw Preisvorbehalte) im 

Geschäftsverkehr zwischen Unternehmern zu stellen sind und ab wann eine richterliche Kon-

trolle greift bzw greifen sollte.  

Zunächst soll auf die Rechtsnatur des § 1056 ABGB eingegangen werden, aus dem die hA die 

Zulässigkeit einer nachträglichen Preisbestimmung durch einen Vertragspartner sowie ganz all-

gemein die Zulässigkeit von Preisänderungsklauseln ableitet. Hierbei soll auf die 

Besonderheiten des unternehmensbezogenen Geschäfts eingegangen werden und auch das Ver-

hältnis zwischen § 1056 ABGB und § 354 UGB beleuchtet werden. Es soll beantwortet werden, 

ob § 1056 ABGB als (Analogie)grundlage für die im heutigen Wirtschaftsleben vielseitig auf-

tretenden Preisänderungsmechanismen taugt oder der Grundsatz der Privatautonomie hierfür 

eine passendere Grundlage ist. 

Auf Grundlage ausgewählter sondergesetzliche Bestimmungen, welche eine einseitige Entgel-

tänderung erlauben (zB § 8 PRG, § 80 Abs 2a ElWOG, 178f VersVG, § 14b KHVG § 4 Abs 3 

BTVG) soll geprüft werden, ob aus diesen (jüngeren) Bestimmungen allgemeine Schlüsse für 

einseitige vertragliche Entgeltänderungen gezogen werden können. Allenfalls können aus den 

 
17  Vgl Verschraegen in Kletečka/Schauer (Hrsg), ABGB-ON1.08 (2020) § 1056 Rz 13; Schwartze in Fenyves/Ker-

schner/Vonkilch (Hrsg), Klang3 (2019) § 1056 Rz 11; OGH 1 Ob 140/52 = SZ 25/46. 

18  Vgl Verschraegen in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.08 § 1056 Rz 13; OGH 10 Ob 125/05p; 8 Ob 31/12k. 

19  Vgl RIS-Justiz RS0020010; Verschraegen in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.08 § 1056 Rz 18. 

20  OGH 10 Ob 125/05p. 

21  Vgl etwa Aicher in Rummel/Lukas4 § 1056 Rz 9 f; Verschraegen in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.08 § 1056 

Rz 15. 
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Bestimmungen gewisse Tatbestandsmerkmale hinsichtlich der Zulässigkeit von Preisände-

rungsklauseln herausgearbeitet werden, welche einer Gesamtanalogie zugänglich sind.  

Die äußerste Grenze eines zulässigen Preisanpassungsmechanismus stellt nach der Rsp jeden-

falls die Sittenwidrigkeit iSd § 879 ABGB dar. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der 

Klauselkatalog des § 6 KSchG über Verbraucherverträge hinaus für das Verständnis der Sitten-

widrigkeit nach § 879 Abs 1 und Abs 3 Bedeutung hat.22 Da im unternehmerischen Verkehr 

meist mit Vertragsformblättern gearbeitet wird, soll auch auf die Besonderheiten bei einer Prü-

fung nach § 879 Abs 3 eingegangen werden. Es soll den Fragen nachgegangen werden, wie 

sich eine allenfalls vorliegende grobe Ungleichgewichtslage, oder gar das Vorliegen einer 

marktbeherrschenden Stellung23 des gestaltungsberechtigten Unternehmers, auf die Zulässig-

keit von Preisänderungsklauseln auswirken kann.  

Die bisherige (meist einzelfallbezogene) Judikatur, in welcher Preisänderungsklauseln und 

Preisvorbehalte für unzulässig erklärt wurde, soll vor diesem Hintergrund kritisch gewürdigt 

werden. Weiters soll auf die rechtliche Konsequenz bei Vereinbarung einer unwirksamen Preis-

änderungsklausel oder eines unwirksamen Preisvorbehaltes eingegangen werden. 

In einem eigenen Kapitel sollen zu beachtende kartell- und wettbewerbsrechtlichen Schranken 

bei der Verwendung von Preisänderungsklauseln sowie ein diesbezügliches Prüfschema erar-

beitet werden. In diesem Zusammenhang soll auch auf die Folgen eines allfälligen 

Kartellrechtsverstoßes (trotz zivilrechtlich zulässiger Klausel) eingegangen werden. 

C. Methoden und Forschungsmaterialien 

Eingangs soll der Inhalt des § 1056 ABGB und des § 354 UGB anhand der allgemein anerkann-

ten Methoden der Rechtswissenschaft ergründet werden, also anhand der wörtlichen, 

systematischen, historischen und teleologischen Interpretation.24 Im Rahmen der historischen 

Interpretation sind die Gesetzesmaterialien zum ABGB und seine Vorentwürfe (Codex The-

resianus, Entwurf Horten, Entwurf Martini) und das ALR zu analysieren. Entsprechendes gilt 

für das UGB. Dadurch können bisherige Auslegungsfragen hinsichtlich dieser Regelungen und 

der Zulässigkeit von Preisänderungsklauseln und Preisvorbehalten beantwortet werden. Der in 

der Lehre verbreitete Ansatz, die Zulässigkeit nachträglicher Preisbestimmung und -änderung 

auf die Privatautonomie zu stützen, soll vor diesen Hintergrund ebenfalls kritisch beleuchtet 

werden. 

Bei der Prüfung, ob und inwieweit die ausgewählten sondergesetzlichen Bestimmungen, wel-

che eine Preisänderung erlauben, gegebenenfalls zur Lückenschließung tauglich sind, ist 

 
22  Vgl RIS-Justiz RS0016850; Apathy/Frössel in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 (2021) 

§ 6 KSchG Rz 1. 

23  ISd § 4 KartG. 

24  Bydlinski, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff2 (2011) 428 ff; Zippelius, Juristische Methodenlehre12 

(2021), 35 ff.  
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ebenfalls anhand der allgemein anerkannten Methoden der Rechtswissenschaft zunächst deren 

Anwendungsbereich,25 und deren Reichweite zu analysieren.  

Aufbauend auf diesem Ergebnis soll die relevante, ergangene Judikatur zu Preisänderungsklau-

seln und Preisvorbehaltsbestimmungen auf ihre Konsistenz und Vereinbarkeit mit diesen 

Bestimmungen untersucht werden. 

  

 
25  Insbesondere, ob die Bestimmung auch im unternehmerischen Verkehr gelten oder nur Verbraucher schützen 

und ob die Bestimmungen auf Preisänderungsklauseln in Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschränkt sind. 
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D. Vorläufige Gliederung 

I. Einleitung  

1. Problemstellung  

2. Grundlagen (Vorstellung der verschiedenen Klauselarten und Begriffsdefinitionen) 

II. Zur dogmatischen Grundlage von Preisänderungsklauseln 

1. § 1056 ABGB als Analogiegrundlage 

2. Historische Interpretation § 1056 ABGB 

3. Zum Verhältnis von § 354 UGB zu § 1056 ABGB 

4. Historische und teleologische Interpretation des § 354 UGB 

5. Zur Privatautonomie als Grundlage der Vereinbarung einer nachträglichen Preisbe-

stimmung -änderung durch die Partei 

III. Ausgewählte sondergesetzliche Regelungen zur einseitigen Entgeltänderung 

1. Einleitende Anmerkung zu § 6 Abs 1 Z 5 KSchG und § 6 Abs 2 Z 4 KSchG 

2. § 8 PRG  

3. § 80 Abs 2a ElWOG 

4. § 178f VersVG  

5. Gemeinsame Tatbestandsmerkmale und mögliche Analogiegrundlage  

IV. Schranken für Preisänderungsklauseln B2B 

1. Zur Unterscheidung von Ermessensübung und Verbindlichkeitsgrenze 

2. Preisänderungsklauseln auf Grundlage einer Individualvereinbarung oder Allgemei-

ner Geschäftsbedingungen  

3. Aufarbeitung und kritische Würdigung der Rechtsprechung – Prüfung auf gewisse 

Tatbestandsmerkmale 

4. Konsequenz bei Vereinbarung einer unwirksamen Preisänderungsklausel 
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V. Kartell- und wettbewerbsrechtliche Schranken für Preisänderungsklauseln 

1. Zum Vorliegen einer marktbeherrschenden Stellung (oder relative Marktmacht) 

2. Tatbestände eines Marktmissbrauchs und mögliche Rechtfertigungsgründen 

3. Zur Konsequenz eines Kartellrechtsverstoßes 

VI. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse  
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E. Vorläufiger Zeitplan 

 

SS 2023  Lehrveranstaltung gem § 5 Abs 2 lit a26  

VO zur rechtswissenschaftlichen Methodenlehre  

(abgeschlossen) 

 

 Lehrveranstaltung gem § 5 Abs 2 lit b  

SE zur Vorstellung und Diskussion des Dissertationsvorha-

bens  

(abgeschlossen) 

 

Recherche zum Dissertationsthema 

 

WS 2023/24 Lehrveranstaltung gem § 5 Abs 2 lit c  

SE Seminar aus dem Dissertationsfach  

 

 Lehrveranstaltung gem § 5 Abs 2 lit c  

SE Seminar aus dem Dissertationsfach 

 

Recherche zum Dissertationsthema und  

Verfassen der Dissertation  

 

SS 20224 Lehrveranstaltung gem § 5 Abs 2 lit c  

SE Seminar aus dem Dissertationsfach  

 

Verfassen der Dissertation 

 

WS 2024/25 Verfassen der Dissertation  

 

Einreichen der Dissertation und Defensio  

 

  

 
26  Die in diesem Kapitel angeführten Bestimmungen beziehen sich auf das Curriculum des Doktoratsstudiums 

der Rechtswissenschaften in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 25.Juni 2018, Nr. 166.   
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